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Vor einiger Zeit wurde einem Schul-
leiter ein Disziplinarverfahren durch
seine Vorgesetzte angedroht. Hinter-
grund dieser Posse war ein offener Brief
der Lehrerschaft an die Schulverwal-
tung, mit Kopie an die Medien, in wel-
chem die betroffenen Lehrpersonen
deutlich auf Missstände bei der ge-
planten Einführung eines neuen Förder-
konzeptes aufmerksam machten.

Peter Hofmann, fachstelle schulrecht

Die Schulpräsidentin warf ihrem Schul-
leiter vor, er habe seine Dienstpflicht
verletzt, indem er das Vorgehen seiner
unterstellten Lehrpersonen tolerierte,
anstatt sich von diesen zu distanzieren
und sich in der Sache an die Schulver-
waltung zu wenden. Dieser Vorfall wirft
einmal mehr die Frage nach der recht-
lichen Stellung von Schulleitungen auf.

Weisungsbefugnisse, Direktionsrecht
Die neue Hierarchieebene wurde der
eher skeptischen Lehrerschaft bei der
Einführung als «pädagogische Schullei-
tung» verkauft. Inzwischen dürfte jeder
Lehrperson klar sein, dass sie gerade in
teilautonomen Schuleinheiten die Posi-
tion eines Vorgesetzten innehat. Schul-
leitungen sind mittlerweilen auch in den
meisten Volksschulgesetzgebungen ver-
ankert. Zumeist sehen die kantonalen
gesetzlichen Grundlagen vor, dass die
jeweilige Gemeindeordnung oder ein
speziell zu schaffendes Schulleiterregle-
ment die Kompetenzen und Zuständig-
keit der Schulleitung bestimmt.
Schulleitungen sind für die personelle,
administrative und finanzielle Führung
einer Schuleinheit zuständig und sollten
zudem die Unterrichtsqualität durch
Schulbesuche sicherstellen. Sie haben
gegenüber den ihnen unterstellten
Lehrpersonen Weisungsbefugnisse, das
sogenannte Direktionsrecht. Obwohl
auch sie öffentlich-rechtlich Angestellte
sind, nehmen sie von der Stellung her
Arbeitgeberfunktionen wahr.
Konkret bedeutet dies, dass eine Schul-
leitungsperson schon lange nicht mehr
nur «Erste unter Gleichen» ist. Vielmehr
zeigen sich die Unterschiede deutlich

bei ihrem Auftrag, für pädagogische
Qualität zu sorgen. Der Unterricht wird
in der Regel nach den Vorschriften der
kantonalen Volksschulgesetzgebung,
dem Lehrplan und den Weisungen der
Schulbehörden erteilt. Im Einzelfall hat
daher die Schulleitung aufgrund der ihr
delegierten Kompetenzen das Recht, ei-
ner Lehrperson Anweisungen zum Un-
terricht zu erteilen. Eine Schulleitung
kann einer Lehrperson verbindliche
Ziele zur Unterrichtsgestaltung, erwei-
terten Lehr- und Lernformen etc. ver-
ordnen. Zur Qualitätssicherung gehört
im Extremfall der Antrag an die Schul-
behörde, eine Lehrperson aufgrund von
pädagogischen Mängeln zu entlassen.
Auch liegt es in der Kompetenz der
Schulleitung, vorgängig das Programm
für eine Schulreise oder ein Lager zu ge-
nehmigen, Änderungen vorzunehmen
oder Anordnungen bezüglich der Durch-
führung einzelner Sequenzen zu treffen
– dies zumeist im Hinblick darauf, dass
die Schule bei einem Unfall in erster Li-
nie die Verantwortung trägt und die
Lehrpersonen in der Regel nicht direkt
haftbar gemacht werden können.

Fürsorgepflichten gegenüber Personal
In seiner Rolle als vorgesetzte Instanz
hat eine Schulleitung aber auch Fürsor-
gepflichten gegenüber dem unterstell-
ten Personal. In erster Linie ist da an den
Persönlichkeitsschutz von Lehrperso-
nen zu denken. Eine Schulleitung ist
verpflichtet, Lehrpersonen beispiels-
weise gegen ungerechtfertigte Anschul-
digungen seitens von Eltern oder Schü-
lerinnen und Schülern zu schützen.
Konsequent muss sie einschreiten, wenn
die sittliche Integrität, d.h. das soziale
Ansehen, die persönliche und berufliche
Ehre oder die Würde, gefährdet ist. Ge-
rade in Fällen von sexueller oder psy-
chologischer Belästigung und Mobbing
muss eine Schulleitung geeignete Mass-
nahmen nötigenfalls mithilfe externer
Fachleute ergreifen.
Die Weisungsgewalt der Schulleitung ist
nicht schrankenlos. Schikanöse und ob-
jektiv nicht gerechtfertigte Weisungen
sind rechtswidrig. Lehrpersonen sind
daher nicht an Weisungen gebunden,

welche geeignet sind, ihre Persönlich-
keitsrechte zu verletzen.
Schulleitungen müssen selbstverständ-
lich auch die Anordnungen ihrer Vor-
gesetzten, zumeist von Schulbehörden,
befolgen. Dieses Spannungsfeld birgt
erhebliches Konfliktpotenzial. Oft wird
Schulleitungen der Vorwurf gemacht,
sie seien noch zu sehr Kollege und zu
wenig Vorgesetzte. Häufig wird ver-
kannt, dass Schulleitungen hochqualifi-
zierte Mitarbeitende führen, welche es
gewohnt sind, selbständig Entschei-
dungen zu treffen und zu handeln.
Um einen gut funktionierenden
Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, sind
Schulbehörden und Schulleitungen auf
konstruktiv mitdenkende Lehrpersonen
angewiesen.
Die Erfahrung zeigt, dass in Schul-
einheiten, die stark «top down» geführt
werden, selten ein gutes Arbeitsklima
herrscht. Kooperativ geleitete Schulen
sind meist erfolgreicher, auch wenn die
eine oder andere kritische Stimme auf
wunde Punkte bei Projekten oder neuen
Konzepten hinweist. Eine Schulleitung
aber verantwortlich zu machen für das
aktive Handeln einer Lehrerschaft, wie
eingangs geschildert, ist führungsmäs-
siger Nonsens und rechtlich unhaltbar.
Verantwortlich für die Umsetzung von
Reformen im Bildungswesen, und somit
dem aktiven Einbezug der Lehrper-
sonen an der Front, bleibt nach wie vor
die Politik, und diese Verantwortung
kann nicht mit fadenscheinigen Grün-
den rechtlich auf die Schulleitung abge-
wälzt werden, wenn der Schuss nach
hinten rausgeht. Diese Erkenntnis däm-
merte am Ende auch der betroffenen
Schulbehörde, die den Schulleiter ledig-
lich mit einer schriftlichen Beanstan-
dung tadelte.
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Schulleitung – Kollegen oder Vorgesetzte?
Das «Sandwich» der Loyalitäten zwischen Schulbehörde und Kollegen juristisch betrachtet.


